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KOMMENTAR

Nach der Revision ist vor der Revision
Der Bundesrat betont im aktuellen Bericht

zur Revision des Gesetzes über die

Ergänzungsleistungen (EL), dass das Leistungsniveau

erhalten bleiben soll, dass aber

doch einige Anpassungen (und
Leistungskürzungen) notwendig sind, um Schwelleneffekte

zu reduzieren. Vor allem aber soll im

Gesetz zur beruflichen Vorsorge der Bezug
des angesparten Kapitals eingeschränkt
werden, um so die Ausgaben bei den

Ergänzungsleistungen etwas zu vermindern.

Die Vorlage ist kein grosser Wurf, denn

der Bundesrat reagiert in keiner Weise auf
die Kostentreiber bei den Ergänzungsleistungen.

Die Ausgaben werden in den nächsten

Jahren weiter deutlich zunehmen,
weil durch die demografische Entwicklung
mehr und mehr Menschen in Pflegeheimen
auf Ergänzungsleistungen angewiesen
sind, und ihr Renteneinkommen nicht zur
Deckung der Aufenthaltskosten ausreicht.
Auch der Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt

macht sich in den Zahlen

der EL bemerkbar. So \
steigt die Zahl der

jungen Erwachsenen

mit psychischen

Leiden in

der Invalidenversicherung, weil es immer

schwieriger wird, für solche Menschen mit

Leistungseinschränkungen einen Arbeitsplatz

zu finden. Sie beziehen so niedrige

IV-Renten, dass sie dauerhaft auf die

Ergänzungsleistungen angewiesen sind.

Man kann das Schweigen des Bundesrates

zu diesen Punkten so interpretieren, dass

diesen Entwicklungen nicht mit einer

Revision der EL begegnet werden kann,

sondern dass hier die vorgelagerten
Sozialversicherungen gefordert sind. Tatsächlich

hat die Invalidenversicherung angekündigt,
neue Anstrengungen zu unternehmen,

um die Chancen auf eine arbeitsmarkt-
liche Reintegration von jungen psychisch
kranken Menschen zu verbessern. Doch im

Projekt «Altersvorsorge 2020» kommen die

Ergänzungsleistungen nicht vor. Und die

Einführung einer Pflegeversicherung (und
deren Finanzierungsmodus) stehen auf
keiner aktuellen sozialpolitischen Agenda.

Damit bleibt die Frage, ob die Revision des
ELG nicht doch etwas zukunftsorientierter
hätte ausfallen müssen. Beispielsweise
mit Blick auf die Wohnsituation: Heute gibt
es entweder Ergänzungsleistungen, wenn
man in den eigenen vier Wänden lebt. Diese

werden vor allem vom Bund finanziert. Oder

es gibt Ergänzungsleistungen, wenn man
in einem Pflegeheim lebt. Dann stehen vor
allem die Kantone in der Pflicht.
Wohnformen, die im Übergang von dem Zuhause

in das Heim angesiedelt sind, etwa das

betreute Wohnen, fallen zwischen beide

Kategorien, und weder der Bund noch die

Kantone fühlen sich zuständig. Hier hätte

man sich flexiblere Regelungen gewünscht,
zumal solche Wohnformen ungleich günstiger

sind als die stationäre Unterbringung
in einem Pflegeheim.
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